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Kurz informiert

▶▶ Umsatzsteuerbefreiung
Privatkliniken können sich unmittelbar auf eu-recht berufen

| Bei Krankenhausbehandlungen durchgeführte psychotherapeutische 
Leistungen einer Klinik sind auch dann umsatzsteuerfrei, wenn die Voraus-
setzungen des § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG nicht vorliegen (FG Münster 18.3.14, 
15 K 4236/11 U, Rev. zugelassen). |

Die vom deutschen Gesetzgeber in § 4 Nr. 14 Buchst. b UStG aufgestellten 
Voraussetzungen für eine Steuerfreiheit entsprechender psychotherapeuti-
scher Leistungen sind nicht mit der europarechtlichen Regelung des Art. 132 
Abs. 1 Buchst. b MwStSystRL vereinbar. Steuerpflichtige können sich daher 
unmittelbar auf die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie berufen.

Direkte Berufung 
auf eu-recht

▶▶ Gesetzliche Rentenversicherung
Keine Befreiung für abhängig beschäftigte Syndikusanwälte

| Abhängig beschäftigte Rechtsanwälte sind nicht gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
SGB VI von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung 
zu befreien (BSG 3.4.14,  B 5 RE 13/14 R, B 5 RE 9/14 R, B 5 RE 3/14 R). | 

Die DRV Bund hatte Befreiungsanträge abgelehnt, denn die Kläger würden in 
ihren jeweiligen Anstellungsverhältnissen keine anwaltliche Tätigkeit aus-
üben. Sie seien daher in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversi-
chert (§ 1 Abs. 1 S. 1 Nr 1 HS. 1 SGB VI). Das sah das BSG auch so. Dass die 
Kläger sowohl in der Rechtsanwaltskammer (§ 12 Abs. 3, § 60 Abs. 1 S. 2 
BRAO) als auch im berufsständischen Versorgungswerk Pflichtmitglieder 
waren, ändert daran nichts, denn sie sind nicht „wegen der“ Beschäftigung 
Pflichtmitglieder. Die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung und im berufsständischen Versorgungswerk muss wegen derselben 
Beschäftigung bestehen. 

Wer aber als ständiger Rechtsberater in einem festen Dienst- oder Anstel-
lungsverhältnis zu einem bestimmten Arbeitgeber steht (Syndikus), ist in die-
ser Eigenschaft nicht als Rechtsanwalt tätig (BVerfG 4.11.92, 1 BvR 79/85 und 
BGH 7.11.11, AnwZ (B) 20/10). Unabhängiges Organ der Rechtspflege und da-
mit Rechtsanwalt ist der Syndikus nur in seiner freiberuflichen, versiche-
rungsfreien Tätigkeit außerhalb seines Dienstverhältnisses (Doppel- oder 
Zweiberufe-Theorie). Auf die von der Rechtspraxis entwickelte „Vier-Kriteri-
en-Theorie“, wonach die jeweils zu beurteilende Tätigkeit kumulativ die 
Merkmale der Rechtsberatung, -entscheidung, -gestaltung und -vermittlung 
erfüllen muss, kommt es daher nicht an.

PrAXiSHinWeiS | Zum Bestandsschutz führt das BSG aus: Die Inhaber einer be-
günstigenden Befreiungsentscheidung haben ein rechtlich geschütztes Vertrauen 
in den Fortbestand dieser Entscheidung, das über den Schutz durch die §§ 44 ff. 
SGB X hinausgehen dürfte. Denn die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung 
haben die „Vier-Kriterien-Theorie“ selbst mit befördert und angewandt. 
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Mit Kanzleiführung professionell optimieren Sie als Steuer-
berater Ihre betriebswirtschaftlichen Erträge. Der monatlich 
erscheinende Informationsdienst zeigt anhand konkreter 
Abrechnungsbeispiele, wie Sie ein angemessenes Honorar 
erzielen und Ihren Honorarumsatz steigern können.

Kanzleiführung professionell unterstützt Sie und Ihre Mitarbei-
ter in den Bereichen

�  Aktives Kanzleimanagement und unternehmerische 
Kanzleiführung

� Gebührenrecht des Steuerberaters
� Haftungsrecht
� Personalführung und Controlling
� Honorarpolitik und Honorardurchsetzung
� Vollständige und richtige Leistungserfassung

Als Abonnent erhalten Sie mit dem exklusiven Online-Service 
jederzeit Zugriff auf alle zitierten Urteile, Hintergrundinfor-
mationen und nützliche Arbeitshilfen.

Testen Sie Kanzleiführung professionell jetzt in der Beratungs-
praxis: Die aktuelle Ausgabe erhalten Sie kostenlos, einfach 
den Coupon ausfüllen und per Fax zurücksenden!

So steigern Sie Ihren 
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Jetzt kostenlos
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Ja, ich möchte den Informationsdienst Kanzleiführung 
professionell kennenlernen. Die ak tuelle Ausgabe er halte 
ich als kostenloses Probeexemplar. Wenn ich da nach 
kein Abonnement wünsche, reicht eine kurze schriftliche  
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Ausgabe an: IWW-Institut, Abon  nen    ten-Ser vi ce, Franz-
Horn-Straße 2, 97082 Würzburg, Fax 0931 4170-463, 
E-Mail abo@iww.de. 
Andernfalls beziehe ich den monatlich erscheinenden 
Informations dienst regelmäßig. Das Abonnement kostet 
79,50 € pro Bezugshalbjahr inklusive Porto, Versand und 
Um  satz steuer. Es kann jederzeit zum Quartalsende abbe-
stellt werden.


